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Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes~, ~it dEi~ das Allgemeine 
Verwaltungsverfahrensgesetz, die Bundesabgabenordnung 
und das Zustellgesetz geändert werden; 
Stellungnahme 

Zu Zahl GZ 601.661/1-V/l/89 vom 7. August 1989 

Zum übersandten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz, die Bundesabgaben-" 

ordnung und das Zustellgesetz geändert werden. wird folgende 

Stellungnahme abgegeben: 

Allgemeines 

Es ist grundsätzlich".~ichtig, dei ~ortschreitenden tech­

nischen Entwicklung auf'dem Gebiet der Bürotechnik auch im 

Bereich der Verwaltung Rechnung zu tragen. Neue technische 

M6glichkeiten sollen ~?~u genützt werden, die Verwaltung 
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effizienter zu gestalten. Eine Beschleunigung von Verwaltungs­

abläufen ermöglicht eine Kostenreduktion und liegt somit 

im Interesse der Gebietskörperschaften, di~ den Aufwand der 

Verwaltungsbehörden zu tragen haben. Es ist jedoch auch im 

Interesse der Rechtsunterworfenen gelegen, daß der Zugang 

zum Recht durch Vereinfachungen im Verkehr mit der Behörde 

und eine möglichst rasche Entscheidungsfindung erleichtert 

wird. 

Das Legalitätsprinzip des Art. 18 Abs. 1 B-VG setzt der Ein­

führung neuer Technologien im Bereich der Verwaltung jedoch 

Grenzen. Da die gesamte (Hoheits-)Verwaltungnur auf Grund 
'. 

der Gesetze ausgeübt werden darf, können neue Technologie-n 

ohne entsprechende gesetzliche Vorsorgen ausschließlich für 

verwaltungsinterne Abläufe eingesetzt werden. D~ese Grenze 

wird jedoch überschritten, sobald außenwirksam in das Verhält­

nis zwischen Verwaltungsbehörden und Rechtsunterworfenem 

eingegriffen wird. Das ist jedenfalls dann -der Fall, wenn 

der Einsatz neuer Technologien Auswirkungen auf den Ver­

fahrensablauf zeitigt. Die Absicht des Bundes, solcherart­

durch eine Änderung der in Betracht kommenden Verfahrensvor­

schriften den Einsatz neuer Bürotechnologien rechtlich zu 

erfassen, ist daher grundsätzlich zu begrüßen. Nach ha. An­

sicht trägt der vorliegende Entwurf diesem rechtspolitischen 

Anliegen jedoch noch nicht zufriedenstellend Rechnung. 

Zwar kennen die Verwaltungsverfahrensgesetze in ihrer gelten­

tenden Fassung bereits den Begriff der "automationsunter­

stützten Datenverarb~LtDng". Dieser findet sich im § 18 
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Abs. 4 AVG ebenso wie im § 47 Abs. 2 VStG, ohne daß hiefür 

eine Legaldefinition besteht. Der vorliegende Entwurf schafft 

darüber hinaus den Begriff der "automationsunterstützten 

Datenübertragung", sieht jedoch von einer Legaldefinition 

gleichfalls ab. In den Erläuterungen wird dazu lediglich 

ausgeführt, daß darunter der Austausch von Nachrichten zwi­

schen der Verwaltungsbehörde und einem Beteiligten durch 

zumeist elektronische Obermittlung von Texten und Daten zu 

verstehen sei und daß jedenfalls die derzeit der Post ange­

botenen Telematikdienste - wie Telefax und Bildschirmtext -

davon umfaßt seien. Bereits diese Ausführungen lassen erken­

nen, daß der Kreis der zulässigen Obertragungsformen mit 

dem Begriff ~er automationsunterstützten Datenübertragun~ 

allein nicht abschließend und eindeutig umrissen ist. Der 

Begriffsinhalt kann auch nach dem allgemeinen Sprachgebrauch 

nicht ausreichend erschlossen werden. Dieses Defizit dürfte 

bereits im Hinblick auf nach dem Stand der Technik schon 

derzeit verfügbare spezielle EDV-Anwendungen (z.B. DATEX-P 

oder das im Aufbau befindliche EDIFACT) bestehen. Dazu kommt 

jedoch, daß die technische Entwicklung auf diesem Gebiet­

rasch voranschreitet und mögliche neue, derzeit noch unbe­

kannte Übertragungsarten zu weiteren Abgrenzungsproblemen 

führen würden. Es sollte daher für den (an sich tauglichen) 

Begriff der automat{~risunterstü~z~en'Datenübertragung eine 

gesetzliche Rahmendefiriition gefunden und die Festlegung 

der zulässigen Obertragungsarten im Verordnungswege getroffen 

werden. Eine entsprethepde Verordnungsermächtigung sollte 

in den Entwurf aufgenommen werden. Auf diese Weise 
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könnte den jeweils bestehenden technischen Möglichkeiten 

im Bereich der Verwaltung rasch entsprochen und gleichzeitig 

eine größtmögliche Rechtssicherheit garantiert werden. Im 

Gegeftsatz zu einer starren Regelung auf Gesetzesstufe bietet 

die Festlegung der Übertragungsarten mit Verordnung eine 

ausreichende Flexibilität im Hinblick auf sich mtiglicherweise 

rasch ändernde technische Voraussetzungen. Die.se Problematik 

wird dadurch verschärft, daß § 18 Abs. 3 kVG ~n der Fassung 

des Entwurfes die Übermittlung einer Ausfertigung auf jede 

andere technisch mögliche Weise zuläßt und die automations­

unterstützte Datenübertragung nur als ~ine mögl~che Art der 

Übermittlung im Rahmen eine~·demonstrativen Aufzählung zu­

lässiger Übermittlungsarten nennt; 

Problematisch scheint weiters der Begriff des ÜbermitteIns, 

der sich praktisch durch den gesamten Entwurf zieht. Abge­

sehen von der im Ar~. 11 Z. 1 des Entwurfes enthaltenen Fik­

tion, die die Übermittlung rechtlich der Zustellung gleich­

stellt und auf die im Rahmen der Bemerkungen zu den einzel­

nen Bestimungen noch näher eingegangen wird, kommt es bei 

diesem Begriff zu einer Überschneidung mit dem Datenschu~z­

gesetz, das den Begriff des "ÜbermitteIns" (von Daten) iri 

einem spezifischen, mit dem Entwurf nicht übereinstimmenden 

Sinn verwendet (vgl. § 3 Z. 9 leg.cit.). Nach dem Grundsatz 

der Einheitlichkeit ~~r Rechtssprach~.soll ein und derselbe 

Gesetzgeber einem ei~zi&en Begriff jedoch nicht unterschied­

liche Inhalte beimessen. 

Grundsätzlich überdacht werden sollte auch die Frage der 

Kostentragung. Zwar sieht der Entwurf zumindest als mögliche 

.. 
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Variante die Beibehaltung des derzeitigen Rechtszustandes 

vor, wonach eine besondere Form der Ausfertigung eine Kosten­

übernahme durch die Partei vorau~setzt. Die Erläuterungen 

enthalten weder einen Kostenvergleich zwischen den gängigen, 

nach dem Stand der Technik möglichen Übertragungsarten und 

der herkömmlichen Zustellung noch irgendwelche sonstige ein­

schlägige Ausführungen. Es kann zu diesem Punkt daher nicht 

abschließend Stellung genommen werden. Es wurde eingangs 

jedoch bereits dargelegt, daß ein rationeller Einsatz moder­

ner Bürotechnologien durchaus eine Kostenersparnis bewirken 

kann, weshalb es der Behörde unabhängig von einer Kostenüber­

nahme durch die Partei jedeifalls freigestellt sein soll, 

sich einer besonderen Übertragungsart zu bedienen. Es wird 

darauf hingewiesen, daß ein nicht zu unterschätzendes Ein­

sparungspotential vielleicht weniger im Bereich der Über­

tragungsgebühren als vielmehr in einer starken Vereinfachung 

manipulativer Abläufe gelegen sein könnte. Ein Kostenersatz 

sollte daher wenn überhaupt, nur für den Fall vorgesehen 

werden, daß eine Partei eine besondere Übertragungsart aus­

drücklich verlangt. 

Schließlich darf für die Verwaltungsbehörden im Falle der 

Gesetzwerdung des Entwurfes kein Zwang zur Schaffung bestimm­

ter Übertragungsmöglichkeiten entstehen. D±e Entscheidung 

darüber, ob und gegeb,nenfalls welc~e .. Einrichtungen zur Daten­

übertragung geschaffen 'werden, muß der Gebietskörperschaft 

verbleiben, der die Organisationshoheit ü~er die Behörde 

zukommt. Das Verfahrensrecht soll nur den Rahmen für die 

mögliche Nutzung neuer Technologien schaffen, was durch den 

vorliegenden Entwurf berücksichtigt scheint. Eine ausdrück­

liche Klarsteilung in den Erläute~ung~n wäre. dennoch wün­

schenswert. 
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Auch sollten entsprechend der Ankündigung im Aussendungs­

schreiben alle auf den Einsatz moderner Bürotechnologien 

bezughabenden Vorschriften zu einem Gesetzesvorhaben ver­

bunden werden. 

Im übrigen wird zum Titel und zu den einzelnen Bestimmungen 

des Entwurfes folgendes bemerkt: 

Zum Titel: 

Im Titel des Gesetzes sind nach dem AVG die BAD und danach 

das Zustellgesetz angeführt. Im Gesetzestext selbst folgt 

auf das AVG im Artikel 11 eine Änderung des Zustellgesetzes 

und im Artikel 111 eine Änderung der Bundesabgabenordnung. 

Es schiene zweckmäßig, die Reihenfolge der Erwähnung im Ti­

tel des Gesetzes dem Inhalt des Gesetzes anzupassen. 

Zu Artikel I (§ 18 Abs. 3 und 4 AVG): 

a) Im zweiten Satz des § 18 Abs. 3 sinö di~ telegrafische-

und die fernschriftliche Übermittlung sowie jene im Wege 

der automationsunterstützten Datenübertragung ausdrücklich 

angeführt. Es wird angeregt, auch die Überm~ttlung du~ch 

Telekopierer (Telefax) ausdrücklich anzuführen, da gerade 

Telekopiergeräte in letzter Zeit eine große Verbreitung 

gefunden haben. Da~it wäre a"ch d~r Weg für andere techni­

sche Kommunikationsmßglichkeiten nicht verbaut, da die 

allgemeine Umschreibung "auf jede andere technisch mögliche 

Weise" für die Ve~~e.ndung zukünftiger Übert-ragungsarten 

ausreichend Gewähr bietet. Da die Novelle aber insbesondere 

auf den Telekopierer abstellt, sollte er im Rahmen 

.~" . 
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der beispielsweisen Aufzählung auch ausdrücklich erwähnt 

werden. 

b) Grundsätzlich erhebt sich jedoch die Frage, ob die 

Übermittlung einer Ausfertigung ~hrem Wesen nach nicht 

eine Zustellung darstellt. Nach § 18 A~s. 3 ~es Entwurfes 

kann die Ausfertigung auch auf jede andere technisch mög­

liche Weise übermi ttel t werden. Dies set.zt voraus, daß 

eine Ausfert{gung überhaupt besteht. Ein weiterer Schritt 

ist die Übermittlung der bestehenden Ausfert~gung. Wenn 

man davon ausgeht, daß es sich um eine schriftliche Ausfer­

tigung handelt, wofür de~ erste Satz des Abs. 3 spricht, 

so stellt die Übermittlung auf eine Art, die weder Ausfol­

gung noch Zustellung ist, entweder etwas völlig anderes 

als die Zustellung dar oaer es handelt sich um eine unklare 

Regelung. Daß es sich dabei aber um e~ne Form der Zustel­

lung handelt, ergibt sich etwa auch aus den Er~äuterungen 

zu Artikel 11 Z. 3 (Seite 12), wo von neuen technischen 

Hilfsmitteln zur Zustellung die Rede ist. Ausdrücklich. 

angeführt ist dabei der Teleko~ierer. E±ne Form der Zustel­

lung scheint vor allem bei der Telekopie tatsächlich ~ege­

ben zu sein. Hier liegt nämlich bereits eine schriftliche 

Ausfertigung vor, die im Wege der Nachrichtentechnik über­

mittelt wird. Beim Empfänger kommt eine unveränderte Fas­

sung der besteheBd~n schrift~iche~Ausfertigung an. Anders 

ausgedrückt bedeu~et.dies, daß eine schriftliche Ausferti­

gung besteht und nur auf besondere nachrichtentechnische 

Weise übermittelt t also zugestellt wird. Wenn es sich 

daher bei der Übe~~ittlung von Ausfertigungen im 
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Sinne des zweiten Satzes des § 18 Abs. 3 um Formen der 

Zustellung von schriftlichen Ausfertigungen handelt, so 

müßte eine umfassende Neuregelung im Zustellgesetz er­

folgen. Die in den Erläuterungen hiezu angeführte ab­

lehnende Begründung, daß dies zu einer umfangreichen Novel­

lierung des Zustellgesetzes führen müßte, scheint im In­

teresse einer klaren Regelung nicht vertretbar. 

c) Das Problem der Übermittlung von Ausfertigungen zieht 

sich durch die ganze Novelle. Auch im Abs. 4 des § 18 

ist primär von schriftlichen Ausfertigungen und den hie­

für bestehenden Erfordern~ssen die Rede. In weiterer Folge 

werden ·die telegrafisch, fernmündlich oder im Wege auto­

mationsunterstützter Datenübertragung übermittelten Aus­

fertigungen erfaßt. Es dürfte sich nach dem Vorgesagten 

auch dabei um schriftliche Ausfertigungen handeln, die 

lediglich in einer besonderen technischen Art und Weise 

den Parteien zur Kenntnis gebracht werden und für die 

dementsprechend andere Voraussetzungen hinsichtlich Unter­

fertigung und Beglaubigung vorgesehen sind. Es müßte daher 

zwischen der Art der Ausfertigung und deren Übermittlung 

allenfalls Zustellung der Ausfertigung - klarer unter~ 

schieden werden. Im g~ltenden Gesetzestext kommt diese 

Unterschiedlichkeit nicht zum Ausdruck, da die Begriffe 

telegraphisch, f~rnmündlich ~der ~~rvielfältigt als Eigen­

schaftsworte dem W~rt Ausfertigung beigefügt sind und 

somit im Gegensatz zur schriftlichen Ausfertigung stehen. 

Durch die vorgeschlagene.Neuregelung wird jedoch klar, 

daß zwischen der Übermittlung einer schriftlichen Ausfer­

tigung im Wege kommunikationstechnischer Möglichkeiten 
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und der Erstellung der Ausfertigung unterschieden werden 

muß. Der Art. I des Entwurfes sollte daher nochmals über­

dacht werden. 

Zu Artikel II (Zustellgesetz): 

Zu Z. 1 (§ 1a): 

In den Erläuterungen zu dieser Bestimmung wird ausgeführt, 

daß es sich bei der Informationsübertragung m~t technischen 

Mitteln nicht um die Übermittlung von bei d~r Behörde erstell­

ten Schriftstücken, die al s"solche physisch in die Einfluß­

sphäre des Empfängers kommen, handle. Eine derartige Über­

mittlung stelle keine herkömmliche Zustellung im Sinne des 

Zustellgesetzes dar. Gleich anschließend heißt es demgegen­

über, da auch für Zustellungen mit Hilfe technischer Mittel 

die wesentlichen Vorschriften des Zustellgesetzes gelten 

würden. Der Entwurf geht also auch hier davon aus, daß in 

Wahrheit eine Zustellung mit Hilfe technischer Mittel vor­

liegt. Es wird somit nochmals darauf hingewiesen, daß nur. 

wegen einer notwendigen weitergehenden Änd~rung ~es Gesetzes 

nicht davon Abstand genommen werden sollte, eine klare Re­

gelung über die Zustellung bzw. Übermittlung von Ausferti­

gungen zu treffen. 

Weiters ist festzust~llen, daß im § 1a Abs. 1 des Zustell­

gesetzes in der Fassung des vorliegenden Entwurfes nur von 

der telegraphischen,_fernmündlichen oder im Wege automations­

unterstützter Datenv~iirbeitung erfolgten Übermittlung die 

Rede ist. Ein dem § 18 Abs. 3 AVG vergleichbarer all­

gemeiner Hinweis auf alle technisshen Mögl~chkeiten 
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der Übertragung ist in dieser Bestimmung nicht mehr enthalten. 

Es ist daher davon auszugehen, daß.!!.!!!.. die telegraphisch, 

fernschriftlich und im Wege der automationsunterstützten 

Datenübertragung durchgeführte Übermittlung von dieser Be­

stimmung umfaßt ist, andere technisch mögliche Übertragungs­

arten jedoch nicht umfaßt sind. Insofern steht der Gesetzes­

text im Widerspruch zu den Erläuterungen. 

Auch fällt auf, daß im Gegensatz zum § 18 Abs. 3 und 4 AVG 

nicht mehr von der Übermittlung von Ausfert~gungen die Rede 

ist, sondern von der Übermittlung des Inhaltes behördlicher 
'-

Erledigungen. Damit erhebt ~ich aber die Frage, welcher Unter-

schied zwischen der Übermittlung des Inhaltes einer behörd­

lichen Erledigung im Sinne des § 1a Abs. 1 des Zustell ge­

setzes und der Übermittlung einer Ausfertigung im Sinne des 

§ 18 Ab s. 3 A V G be s t e h t. Na eh ha. Ans ich t ze"i g't au c h die se 

unterschiedliche Textierung, daß eine klare Trennung zwischen 

der Übermittlung bzw. Zustellung einer Ausfertigung einerseits 

und der Erstellung einer Ausfertigung andererseits im vor~ 

liegenden Entwurf nicht gelungen ist. 

Zu Z. 2 (§ 24): 

Mit dieser Bestimmung soll die Möglichkeit geschaffen werden, 

daß auch im Falle dei Fehlens ~iner~ntsprechenden Geräte­

ausstattung beim Empfänger unter Umständen eine besondere 

Übertragungsart ermöglicht wird. Dies scheint grundsätzlich 

zweckmäßig zu sein. pennoch-müßte diese Bestimmung neu über­

dacht werden. Derzeit ist nur davon die Rede,daß eine Er­

ledigung, die von der erlassenden Behörde einer anderen 

. ;.' 
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Dienststelle übermittelt wird, dem Empfänger unmittelbar 

bei der Behörde ausgefolgt werden kann. Die ~usfolgung bei 

der Behörde entspricht dem ersten Satzteil des § 24. Wenn 

aber in der Folge von einer anderen Dienststelle die Rede 

ist, so muß wohl davon ausgegangen werden, daß der Empfänger 

die Erledigung bei dieser Dienststelle beheben kann und nicht 

bei der erlassenden Behörde. Es wird daher zweckmäßig sein, 

den § 24 umzuformulieren, auch wenn er dad~rch länger wird. 

Bei wörtlicher Auslegung des § 24 in der vor~iegenden Fassung 

könnte das Schriftstück bzw. die Erledigung nur bei der Be­

hörde ausgefolgt werden. Die Behörde ist aber wohl die er­

lassende Behörde und nicht die Dienststelle, der die Erle­

digung übermittelt wird. Eine Klarsteilung scheint daher 

erforderlich • 

. Zu Z. 3 (§ 26 Abs. 2): 

In den Erläuterungen zu dieser Bestimmung ~rd ausgeführt, 

daß sich bei der Übertragung mit technischen Hilfsmitteln _ 

die Annahme eines dreitägigen Posten1aufes erübrige, da die 

Übertragung diesfalls unmittelbar erfolge. -Offensichtlich 

geht der Entwurf auch hier davon aus, daß alle neuen tech­

nischen Übertragungsarten zulässig sein sollen. Dem steht 

jedoch der Gesetzeswortlaut entgegen, in dem nur von den 

Fällen der ferns~hrif;lich, tel~grap~~sch oder im Wege auto­

mationsunterstützter-Da~enübertragun~ erfolgten flbermittlung 

des Inhalts von Erledigungen die Rede ist. Eine allgemeine 

Umschreibung wie im ~ 18 Abs. 3 fehlt. Somit ist davon auszu­

gehen, daß auch hier~ihe taxative Aufzählung erfolgt. Die 
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Zustellung einer Erledigung durch andere Übertragungsarten 

ist daher vom § 26 Abs. 2 in der Fassung des vorliegenden 

Entwurfes entgegen den Aussagen in den Erläuterungen nicht 

umfaßt (s. auch die Ausführungen zu Z. 1). 

Schließlich wird offenbar auch hier davon ausgegangen, 

daß eine Übermittlung durch Einrichtungen der Telekommuni­

kation ihrem Wesen nach eine Zustellung ist. 

Schließlich sollte die Wirksamkeit einer Zustellung durch 

automationsunterstützte Datenübertragung nicht von der 

Anwesenhei t des Empfängers an seinem gewöhnli.chen Aufent­

haltsort abhängen. Der Begriff des gewöhnlichen Aufenthalts­

ortes ist im Gegensatz zu' jenem der Abgabestelle nicht 

ausreichend bestimmt, sodaß vielfach Zweifel über die Wirk­

samkeit einer Zustellting bestehen blieben. Davon abgesehen 

ist es nach ha. Ansicht aüch nicht erforderlich, im Falle 

der Zustellung durch automationsunterstützte Datenübertra-' 

gung von der allgemeinen Regel abzugehen, die auf die vor­

übergehende Abwesenheit des Empfängers von der Abgabestel­

le und seiner Rückkehr zu dieser abstellt. In den meisten 

Fällen wird sich das Datenendgerät, über das die Zustellung 

bewirkt wird, ohnehin an einer Abgabestelle des Empfä~gers 

befinden. Doch selbst wenn dies ausnahmsweise nicht der 

Fall ist, so kann bei einer Durchschnittsbetrachtung wohl 

davon ausgegangen werden, daß ein Empfänger, der über ein 

entsprechendes Dat~nendgerät, ver~Ü:gt und sich an einer 

Abgabestelle aufhält; zum Standort des G'erätes ein aus­

reichendes Naheverhältnis hat, das ihm die Kenntnisnahme 

des Zustell vorgan~·e,s. ermöglicht. 
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Zweckmäßig schiene aus den in den Erläuterunßen angeführten 

Gründen jedoch eine Sondervorschrift zu § 8 des Zustell­

ge~etzes, wonach Änderungen des Standortes bzw. der Be­

nützungsbefugnis. bezüglich des Datenendgerätes unter den 

dort genannten Voraussetzungen mitzuteilen sind, widrigen­

falls die Z'ustellung mit der Übermi ttlungan d'as ent­

sprechende Datenendgerät als bewirkt gilt. 

In legistischer Hinsicht ist anzumerken, daß die Verweisung 

auf § 89 d Art. 2 des Gerichtsorganisationsgesetzes den 

Zusammenhang unterbricht und an dieser Stelle daher system­

fremd scheint. Es wäre zu überlegen, diese Verweisung einem 
. '. 

eigenen Absatz vorzubehalten. 

Zusammenfassung: 

Grundsätzlich ist daher dar~uf hinzuweisen, daß einer kla­

ren gesetzlichen Regelung der Vorzug vor einer eher unge­

nauen Regelung zu geben ist, wie sie der vorliegende Ent­

wurf darstellt. Es sollte zwischen der Erstellung von Aus­

fertigungen einerseits und der Zustellung bzw. Übermitt~ 

lung andererseits klar unterschieden werden. Zwar ist dazu 

eine wesentlich umfangreichere Änderung deß Zustellge~ 

setzes und des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 

notwendig. Eine zweifelsfreie Regelung würde jedoch für 

alle Bereiche klars~ellen, ob. und auf welche Weise eine 

Übermittlung durc~ Einrichtungen der modernen Telekommuni­

kation zulässig ist. 
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Zu Art. 111 (Änderung der Bundesabgabenordnung): 

Die Bundesabgabenordnung ist ausschließlich von den Finanz­

behörden des Bundes anzuwenden. Durch die vorgesehenen 

Änderungen werden Interessen des Landes nicht berührt, 

weshalb von der Abgabe einer Stellungnahme abgesehen wird. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem 

der Parlamentsdirektion zugeleitet. 

Für die Landesregierung: 

Landesamtsdirektor 

15/SN-239/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)14 von 15

www.parlament.gv.at



Abschriftlich 

an alle Ämter der Landesregierungen 

gesondert an die Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt 
der Niederösterreichischen Landesregierung, Wien 

an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Wien 

an das Präsidium des Nationalrates, Wien, 25 Ausfertigungen 

an alle National- und Bundesräte in Tirol 

zur gefälligen Kenntnisnahme. 

Für die Landesregierung: 

Dr. G s t r ein· 

Landesamtsdirektor 

F.doRodoA·:O .. 

Y//11 //J1' 
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